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Mitgliedschaft im nationalen Stiftungsverbund 
 

 
 
1. Im nationalen Stiftungsverbund arbeiten die Stiftungen zusammen, die die Durch-

führung des Programms LernenvorOrt unterstützen. Sie tauschen ihre Koopera-
tionserfahrungen aus und stimmen die gemeinsame Strategie im Programm ab. 
Im Stiftungsverbund werden alle Informationen gebündelt und den Mitgliedern zur 
Verfügung gestellt, damit zentrale Ergebnisse und Schlussfolgerungen gemein-
sam formuliert werden können. 

 
 Ordentliche Mitglieder im nationalen Stiftungsverbund sind: 
 

a) die 29 bisherigen Mitglieder, unabhängig davon, ob sie als Grund- oder 
Themenpate eine Kommune begleiten, 

 

b) Stiftungen, die eine Grundpatenschaft für eine geförderte Kommune über-
nommen haben, 

 

c) Stiftungen, die als Sprecherstiftung eines lokalen Stiftungsverbundes fun-
gieren, der die Grundpatenschaft für eine Kommune übernommen hat, 

 

d) Stiftungen, die eine Themenpatenschaft programmweit anbieten. 
 

Themenpatenschaften auf regionaler oder kommunaler Ebene werden vom Stif-
tungsverbund begrüßt, organisieren sich aber selbst vor Ort. Sie sind nur im Be-
darfsfall Arbeitsgegenstand des nationalen Stiftungsverbundes. 

 
Assoziierte Mitglieder im nationalen Stiftungsverbund können werden: 

 

a) Stiftungen, die in einem lokalen Stiftungsverbund mitarbeiten, dort aber 
nicht die Sprecherrolle übernehmen.  

 

 Stiftungen aus lokalen Stiftungsverbünden, die Interesse an einer assoziierten Mit-
gliedschaft haben, werden der Geschäftsstelle über die jeweilige Sprecherstiftung 
mitgeteilt. 

 
2. Neben den zwei- bis dreimal jährlichen Mitgliederversammlungen wird der natio-

nale Stiftungsverbund Austauschworkshops für die Grundpatenschaften und 
thematisch an den Aktionsfeldern orientierte Arbeitsbesprechungen durchführen, 
um den gezielten Erfahrungsaustausch zu organisieren und zu fördern. Bei Be-
darf wird der nationale Stiftungsverbund auch einmal jährlich eine Plattform bie-
ten, um Transparenz über die örtlich begrenzten Themenpatenschaften herzu-
stellen und einen Erfahrungsaustausch zu sichern. 

 
3. Die vom nationalen Stiftungsverbund erarbeiteten Materialien sowie die zentralen 

Programmunterlagen gehen allen Mitgliedern des Verbundes unaufgefordert zu. 
 

Auf Anfrage können auch andere interessierte Stiftungen, die nicht unmittelbar an 
der Durchführung des Programms beteiligt sind, diese Materialien erhalten. 

  
 
 


